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RFID und juristisches
Risikomanagement

• Inhaltsübersicht
– RFID und Vertragsgestaltung in Kontraktlogistik

und Warehousing-Verträgen
– Externe und interne datenschutzrechtliche

Anforderungen an den Einsatz von RFID-
Verfahren



©
 Fachhochschule G

elsenkirchen 2006 Prof. D
r. iur. Andreas M

üglich

3

RFID und juristisches
Risikomanagement

Rechtliche Fragestellungen beim Warenein- und
Ausgang – Bewegungs- und Bestandsdaten

Wareneingangskontrolle – Menge, Qualität,
Lieferzeitpunkt
Lagerung – Bestand, Lagerplatz
Warenausgang – Adressierung, Kommissionierung,
Sendungsverfolgung
Retourenbearbeitung – Absender, Reklamationsgrund,
Nacherfüllung etc.
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RFID und juristisches
Risikomanagement

Betroffene Regelungsbereiche je nach Struktur der
Systemgestaltung
Fragen:
! Wer bringt die RFID-Tags an?
! Welche Informationen enthalten diese und wann und
von wem werden sie ausgelesen?
!  Wer speichert, verarbeitet und übermittelt die
Daten?
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RFID und juristisches
Risikomanagement

In welchen Bereich sind Regelungen notwendig?
Arbeitnehmer

• Geht es um das Nachvollziehen von
Warenbewegungen, können Profile erstellt werden, sind
u.a. Kunden-, bzw. Mitarbeitrechte betroffen.

• Betriebsräte sind einzubeziehen, Arbeitsverträge und
Verträge mit Auftragnehmer/Auftraggeber sind
anzupassen.
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RFID und juristisches
Risikomanagement

In welchen Bereich sind Regelungen notwendig?
Auftragnehmer – Outsourcing

•Es muss geklärt werden, welches an der Logistikkette beteiligte
Unternehmen verarbeitende Stelle im Sinne des
Datenschutzrechts ist.

•Die Verträge müssen Regelungen über die Verpflichtung der
Einhaltung von Datenschutzregelungen aufweisen.

•Es muss eine interne Datenschutzkontrolle erfolgen und das
Auskunftsrecht gewährleistet sein.
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RFID und juristisches
Risikomanagement

Betroffenenrechte

•Einwilligungserklärungen der Betroffenen bezüglich der
Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung müssen vorliegen.

•Der datenschutzrechtliche Grundsatz der Zweckbindung muss
gewahrt werden.

•Die Unterrichtung Betroffener muss sichergestellt werden.

•Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ist notwendig.


